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Betreff: Parlamentarische Anfragen Nr. 1 0512/J (Abg. Dr. Belakowitsch-Jenewein 
u.a.) betreffend finanzielle Mehrbelastung durch Asylanten im Gesund­
heitssystem 

Bezug: Ihr E-Mail vom 17. Oktober 2016, 
keine GZ; Dr. Porsch, Abtlg. IIIN7 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie folgt 
Stellung: 

Die Rechtslage zur Finanzierung der Krankenversicherung ist in Deutschland we­
sentlich anders als in Österreich, sodass einschlägige Berichte keine fachlich kon­
krete Grundlage für Vergleiche bilden (vgl. nur die Beitragssätze, die bei der in der 
Anfrage genannten AOK Rheinland/Hamburg in der Größenordnung von 15 % des 
Einkommens liegen, während sie in Österreich im Regelfall 7,65 % betragen). 

1. Wie hoch ist die finanzielle Differenz zwischen den verursachten Gesund­
heitskosten durch behandelte arbeitslose Asylanten und ihre Angehörigen 
und den pauschalen Abgeltungsbeträgen durch das Arbeitsmarktservice 
für diese Personengruppe für das Jahr 2015 ? 

2. Wie hoch war die finanzielle Differenz zwischen den verursachten Gesund­
heitskosten durch behandelte arbeitslose Asylanten und ihre Angehörigen 
und den pauschalen Abgeltungsbeträgen durch das Arbeitsmarktservice 
für diese Personengruppe für die Jahre 2010, 2011,2012,2013 und 2014? 

3. Wie hoch ist die finanzielle Differenz zwischen den verursachten Gesund­
heitskosten durch behandelte Asylanten und ihre Angehörigen, jeweils in 
der Mindestsicherung, und den pauschalen Abgeltungsbeträgen durch das 
Arbeitsmarktservice für diese Personengruppe für das Jahr 2015? 

4. Wie hoch war die finanzielle Differenz zwischen den verursachten Gesund­
heitskosten durch behandelte Asylanten und ihre Angehörigen, jeweils in 
der Mindestsicherung, und den pauschalen Abgeltungsbeträgen durch das 
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Arbeitsmarktservice für diese Personengruppe für die Jahre 2010, 2011, 
2012,2013 und 2014? 

Die Beantwortung ist, weil dafür besondere Auswertungen durchgeführt werden 
müssten, innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Es werden 
keine einschlägigen Statistiken geführt 

Hauptverband der 
österreichischen 
Sozialversicherungsträger 

5. Aus welchen Mitteln wurde bzw. wird diese Differenz in Österreich abgegol­
ten? 

Zur Finanzierung darf auf § 9, § 75 und § 75a ASVG verwiesen werden, auf de­
nen wiederum § 6 der Einbeziehungsverordnung (gemäß § 9 ASVG) über die 
Entrichtung der Beiträge für in die Krankenversicherung einbezogene Personen 
beruht. 

Dr. Josef Probst 
Generaldirektor 

Seite 2 
1\01 R 2016 extlSlellungnahmenlParl Anfrage Nr 10512-J finanz Mehrbelastung Asylanten e.docx 

Wien 3 . Kundmanngasse 21 

1031 Wien· Postfach 600 

www.hauptverband.at 

OVA 0024279 

10096/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung - Beilage2 von 2

www.parlament.gv.at




		2016-12-12T11:32:23+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




